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ben nach gemeinen Rechten gleich gefetzt
werden , von der Nothwendigkeit der Ein¬
tragung in die Hypothekenbucher , in so fern
diese Bedingung der Erhaltung der -Hypo¬
thek ist , definitiv ausgenommen seyn und
in Ansehung derselben bloß nachrichtliche
Bemerkungen im Hypothekenbuche Statt
finden sollen.
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27 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 20 . Zuny  1821 . i >udl . July  5.
s . 3.

Bestimmt , daß Da die , der Herzoglichen Zustizcanzley

gnng ^ r 'lher - zustehende , Aufsicht auf dem Zustizdienst er-
zvgUchenJustiz- fordert , daß künftig ohne deren Genehmigung
Eaazley keinen vfnwald bey irgend einem Untergerichte

Praxis bey den zur Prarrs zugelaffen werde , so werden die-
Untergerichten jenigen , welche durch ein über den Ausfall

den ŝolle!' ihres Tentamens von der Regierung erhal¬
tenes Zeugniß zur Praris bey den Unterge¬
richten qualificirt erklärt find , und auf den
Grund desselben bey einem bestimmten Unter-
gerichte zur Praris zugelassen zu werben wün¬
schen , angewiesen , ihren Wunsch der Zustiz¬
canzley vorzutragen , welche dessen Zulässig¬
keit , nach den Bedürfnissen des Zustizdienstes,
untersuchen und bestimmen wird : ob und bey
welchem Untergerichte dem Supplicanten die
Praris verstärket werden kann.
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